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Notwohnungen werden an Familien mit Kindern vergeben, die sich in einer Notsituation befin-
den, heisst es im Bericht des Regierungsrates 11.5086.02 auf einen Anzug von Gülsen Oeztürk 
betreffend Zuteilung einer Notwohnung an alleinstehende Personen. In erfreulicher Weise 
nimmt der Regierungsrat dabei das Anliegen der Anzugstellerin positiv auf. Er stellt in Aussicht, 
dass das Begehren erfüllt werden kann. 

Problematisch bleibt meines Erachtens die Definition der Notlage. Als Notlage gilt laut Bericht 
des Regierungsrates, wenn das aktuelle Mietverhältnis gekündet ist und ein Räumungsbegeh-
ren vorliegt. In diesem Zeitpunkt droht innerhalb weniger Tage die amtliche Räumung, die Aus-
weisung aus der Wohnung und die Unterbringung des Mobiliars im Polizeilager. Vor allem setzt 
die amtliche Räumung voraus, dass das Mietverhältnis beendet ist und die Berechtigung für das 
weitere Verbleiben der Mietpartei in der Wohnung fehlt. Auf diesen Zeitpunkt hin können die 
Vermietenden die Wohnung bereits an eine andere Mietpartei vergeben haben. Diese muss 
dann mit dem geplanten Einzug zuwarten, bis die Räumung vollzogen ist. Dies alles zieht Kos-
tenfolgen nach sich, welche schliesslich zu grossen Teilen die in Notlage befindliche auszuwei-
sende Mietpartei bezahlen muss. 

Aus diesen Überlegungen möchte ich hier das Anliegen vorbringen, dass unter normalen Um-
ständen die Zuteilung der Notwohnung auf einen Zeitpunkt vor dem ordentlichen Auszugstermin 
vorverlegt wird. Damit soll der betroffenen Mietpartei erleichtert werden, vertragsgemäss die 
Wohnung zu verlassen. So können ihr unter anderem erhebliche Verfahrenskosten erspart blei-
ben, die möglicherweise nur auf dem Betreibungswege eingefordert werden können. Ist dies 
der Fall, werden mit den daraus sich ergebenden neuen Einträgen im Betreibungsregister ihre 
Chancen der zukünftigen Wohnungssuche vermindert. Dies ist unter anderem auch darum we-
sentlich, weil in der Regel Notwohnungen nur zeitlich befristet vergeben werden. 

Gut und sinnvoll ist meines Erachtens der Einbezug der Interessensgemeinschaft Wohnen, 
wenn nach einer Kündigung eine Notlage droht. Dies kann in vielen Fällen verhindern, dass 
wirklich eine Notwohnung zugeteilt werden muss. Vor allem kann dies die Chancen der betrof-
fenen Person verbessern, eine neue Wohnung zu finden. 
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